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Zunehmender  
«Vandalismus» 
in unserer Gemeinde

Geschätzte Einwohnerinnen,  
geschätzte Einwohner 

Wie Sie bereits im Gemeindeanzeiger der vergan-
genen Monate lesen konnten, hat der Vandalismus 
in unserer Gemeinde seit Februar 2020 merklich 
zugenommen. In unserer Gemeinde haben wir 
keine eigene Gemeindepolizei. Der Gemeinderat 
hat bislang selbst für «Ruhe und Ordnung» 
gesorgt. Aufgrund der nun ansteigenden 
Meldungen und auch aufgrund der Tatsache, dass 
wir als Gemeinderat weder eine entsprechende 
Ausbildung für die Wahrung der Sicherheit und die 
Gefahrenabwehr haben, noch die dafür notwen-
digen Ressourcen, haben wir diese Aufgabe 
während der Werktage von Montag bis Freitag  
zwischen 17.00 bis 08.00 Uhr sowie an den 
Wochenenden an die Kantonspolizei übergeben. 
Die Kantonspolizei ist somit seit dem 1. Januar 
2021 während dieser Zeiten für die Sicherheit 
unserer Bevölkerung zuständig. 

Die Gründe für den zunehmenden Vandalismus 
lassen sich unter anderem in der aktuellen Situa-
tion finden. Viele Jugendliche haben seit Beginn 
der Covid-19 Pandemie und der damit verbun-
denen Schliessung verschiedener Lokale, höherer 
Fachschulen, Fitness- und Jungendzentren keine 
Möglichkeiten mehr, sich auszutauschen und sich 
zu treffen. Um dennoch gemeinsam Zeit 
verbringen zu können, suchen sie sich neue Treff-
punkte aus. Nicht selten konsumieren sie auch 
Alkohol. Die Folgen dieser Treffen sind bspw. an 
einer Bushaltestelle oder an den Betonwänden 
des Schulareals leider allzu sichtbar.

Es ist mir bewusst, dass diese «Lockdown-Zeit» 
besonders für Jugendliche in ihrer Lebensphase, 
wo soziale Kontakte zentral für ihre persönliche 
Weiterentwicklung sind, besonders schwierig ist. 
Als Eltern sollten wir uns in der Pflicht sehen, 
unsere Kinder in dieser schwierigen Zeit möglichst 
umfassend zu unterstützen und zu begleiten. Dazu 
gehört auch die Sensibilisierung unserer Kinder 
darauf, dass Zerstörung keine Alternativbeschäfti-
gung sein kann. Erfahrungsgemäss sind sich die 
betreffenden Jugendlichen der Tragweite und der 
persönlichen Konsequenzen ihres Handelns leider 
nicht oder zu wenig bewusst. 

Damit in der Gemeinde die öffentliche Sicherheit 
gewährleistet ist, die Einwohnerinnen und 
Einwohner in ihren Rechten nicht beeinträchtigt 
werden, der Schutz des öffentlichen Eigentums 
gewahrt bleibt und die gesetzlichen Vorschriften 
eingehalten werden, benötigt die Gemeinde ein 
«Polizeireglement». Dieses wird sowohl Rechte 
und Pflichten regeln, als auch die Ahndung von 
Übertretungen ermöglichen. Das neue Reglement 
wird der Gemeinderat dieses Jahr auf eine 
Einwohnergemeindeversammlung fertig stellen 
und Ihnen dann zur Abstimmung vorlegen. 

Bis dahin hoffe ich, dass die ergriffenen bundes-
rätlichen Massnahmen und unser persönliches 
Verhalten die gewünschten Wirkungen rasch 
erzielen und unser Leben wieder in gewohnte 
(und liebgewonnene) Bahnen zurückkehren kann. 
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen beste Gesund-
heit, Kraft und Ausdauer die aktuelle Situation zu 
meistern.

Herzlichst, Tobias Grieder

Die erste Seite des Gemeindeanzeigers steht den einzelnen  
Behördemitgliedern zur freien Meinungsäusserung zur Verfügung. 
Die darin gemachten Aussagen sind kein Ausdruck der Meinung 
der Mehrheit der Mitglieder des Gemeinderates.
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Aus dem Gemeinderat und der Verwaltung 
 
 
Legislative: Gemeindeversammlung - Die nächste Gemeindeversammlung findet am Mittwoch,  
03. März 2021 um 19:00 in der Sporthalle der Kaserne, Nonnenbodenweg 30, 4410 Liestal statt. 
 
 
Öffentliche Sicherheit: Zivilschutz ARGUS - Schutzplatzbilanz per 31. Dezember 2020 – Die 
Zivilschutzorganisation ARGUS unterbreitete dem Gemeinderat die Schutzraumbilanz per 31. Dezember 
2020. Die ständige Wohnbevölkerung in Seltisberg beträgt per 30. September 2020 1318 Personen. Für 
die ständige Wohnbevölkerung stehen 1654 Schutzplätze in Seltisberg zur Verfügung, wodurch der 
Deckungsgrad 125.49% beträgt. Dies bedeutet, dass das Amt für Militär und Bevölkerungsschutz BL 
(AMB), Liestal, weiterhin Bauherren von der Pflicht Schutzplätze resp. Schutzräume zu bauen, befreien 
wird. Sinkt der Deckungsgrad gegen 100% werden die Bauherren durch das Amt für Militär und 
Bevölkerungsschutz wieder zum Bau von Schutzplätzen verpflichtet. 
 
 
Öffentliche Sicherheit: Defibrillator – Der schnelle Einsatz eines AEDs (automatischer externer 
Defibrillator) kann lebensrettend sein. Ein AED ist direkt für den Einsatz durch Helfer vor Ort konzipiert. 
Das Gerät ist einfach in der Handhabung und führt mit Worten durch die Reanimation. Eine 
Fehlbedienung durch den Laienhelfer ist damit fast gänzlich ausgeschlossen. Das Gehäuse des 
Defibrillators muss für den Einsatz geöffnet werden, um den Defibrillator herausnehmen zu können. 
Durch die Entwendung des Defibrillators wird ein Alarm (Sirene) ausgelöst, um Dritte zur Hilfe zu rufen. 
Der Defibrillator der Gemeinde Seltisberg befindet sich bei der Mehrzweckhalle, Liestalsterstrasse 5 und 
ist rund um die Uhr frei zugänglich. Somit ist eine schnelle Hilfe bei einem Herz-Kreislauf-Stillstand 
möglich. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

„Gemeinde News“ App - Seltisberg 
 

Die Gemeinde informiert Sie nicht nur via Amtsanzeiger und Homepage über 
Wichtiges und Interessantes aus der Gemeinde und dem Gemeinderat, sondern 
zusätzlich auch mit dieser Informations-App für Smartphones und Tablets. 
Kurzfristige Informationen und Mitteilungen können auf diese Weise sehr rasch 
verbreitet werden. 
 
Sie können die App gratis unter www.gemeinde-news.com oder direkt im 
entsprechenden App-Store herunterladen und installieren. Danach erhalten Sie per 
Push-Nachrichten automatisch unsere Informationen. Nutzen auch Sie diese neue 
Möglichkeit rasch und unkompliziert Informationen über Ihre Gemeinde zu erhalten 
und bei Bedarf zeitnah über wichtige Ereignisse informiert zu werden. 
 
Wir freuen uns, Sie als Abonnentin oder Abonnent der News-App begrüssen zu 
können. 

Mehrzweckhalle, 
Liestalerstrasse 5 
Hinterer Eingang 
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Gratulationen 
 
 

Herr Alfred Sommerhalder zum bevorstehenden 80. Geburtstag 

Herr Hugo Helfer-Brauen zum bevorstehenden 93. Geburtstag 

Herr Erwin Fetz-Regenass zum bevorstehenden 91. Geburtstag 

 
 

Entsorgungen 
 
 

Die nächste Papier- und Kartonsammlung findet am  
 

Donnerstag, 4. März 2021 ab 07.00 Uhr statt. 

 
Wir bitten Sie Papier und Karton separat zu bündeln und Kartonschachteln zu falten. 

Das Papier und der Karton werden nur gebündelt mitgenommen. 
 

Die nächste Grünabfuhr findet am  
 

Dienstag, 16. März 2021 sowie 
Dienstag, 30. März 2021 statt. 

 
Achtung: Bitte jeweils ab 07.00 Uhr bereitstellen. 

 
 

Häckseldienst (Voranzeige) 
 
 
Der nächste Häckseldienst findet am Samstag, 24. April 2021 statt. Ein Anmeldetalon wird im  
Gemeindeanzeiger des Monats März 2021 abgedruckt. Die Anmeldung ist zwingend.  
 
 

Abstimmungen 
 
 
Bei brieflicher Stimmabgabe muss das Stimmcouvert bis 17 Uhr des Tages vor dem Abstimmungs- oder 
Wahltag in der Gemeindeverwaltung eintreffen. Das heisst konkret, für die Abstimmungen vom  
7. März 2021 muss Ihr Stimmcouvert 
 
> bis Samstag 6. März 2021, 17.00 Uhr < 
per Post eintreffen resp. im Gemeindebriefkasten eingeworfen sein. 
 
Später eingeworfene Couverts sind ungültig. Sie können jedoch immer am Wahlsonntag, also am  
Sonntag, 7. März 2021 zwischen 10.00 – 11.00 Uhr persönlich an der Urne im Wahlbüro bei der  
Gemeindeverwaltung abstimmen gehen. 
 
Und denken Sie daran, bei brieflicher Stimmabgabe den Stimmrechtsausweis ebenfalls zu  
unterschreiben (Gesetz über die politischen Rechte des Kantons Baselland, § 72). 
 
. 
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eUmzug – die elektronische Umzugsmeldung 
 
 
Einwohnerinnen und Einwohner sowie Weg- und Neuzuziehende können sich rund um die Uhr bequem 
online an-, ab- und ummelden. Der Kanton Basel-Landschaft und weitere Kantone haben sich zum  
Verbund eUmzug Schweiz zusammengeschlossen und bieten eine gemeinsame Lösung für die Online-
Adressänderung an. 
 
Informationen zu Umzug und das Online Formular finden Sie unter folgendem Link: www.eumzug.swiss. 
Bitte beachten Sie, dass die Umzugsmeldung gemäss Anmeldungs- und Registergesetz (ARG) des  
Kantons Basel-Landschaft innert 14 Tagen zu erfolgen hat. 
 
Achtung: Folgende Unterlagen müssen hochgeladen werden: 

 Amtliches Ausweispapier (Identitätskarte oder Pass) aller Familienmitglieder 
 Schweizerische Krankenversicherungskarten (aller Familienmitglieder) 
 Bei Ausländern: zusätzlich Ausländerausweis (aller Familienmitglieder) 

 
Folgende Personen können eUmzug nutzen: Ganze Schweiz: 

 – Alle Schweizerinnen und Schweizer 
 – Ausländische Staatsangehörige aus EU/EFTA-Staaten mit den Ausweisen B, C, Ci oder L 

 
Umzug innerhalb des Kantons Basel-Landschaft: 

 – Alle Schweizerinnen und Schweizer 
 – Ausländische Staatsangehörige aus EU/EFTA-Staaten mit den Ausweisen B, C, Ci oder L 
 – Ausländische Staatsangehörige aus Drittstaaten mit den Ausweisen B, C, Ci, F oder L 

 
Zu- und Wegzüge vom/ins Ausland sind mit eUmzug nicht möglich.  
 
Der Umzug eines Ehepaares oder einer Familie mit minderjährigen Kindern kann in einer Meldung  
erfasst werden. Nicht verheiratete Paare und volljährige Kinder müssen sich einzeln ummelden. 
 
Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung  
 
 

Sprechstunden Gemeindeverwaltung 
 
 
Gerne informieren wir Sie, dass Termine bei uns auf der Gemeindeverwaltung selbstverständlich auch 
ausserhalb der ordentlichen Schalterstunden möglich sind. Sie dürfen uns unter  061 911 99 11  
kontaktieren, um einen Termin zu vereinbaren. Wir sind gerne für Sie da. 
 
 

Winterfreuden – Winterleiden 
 
 
Die Meisten sehnten sich schon lange nach dem Schnee. Nun ist bzw. war er da. Viele Grosse und  
Kleine freuen sich darüber. Doch der Schnee bringt natürlich auch Unannehmlichkeiten mit sich. 
 
Die Verkehrswege werden für Lenker eines Fahrzeugs wie auch für Fussgänger unsicherer. Unser 
Werkhofteam ist jeweils bestrebt, im Rahmen unseres Winterdienstes die Strassen und Gehwege  
sicherer zu machen.  
 
Leider kommt es dabei immer wieder vor, dass Private bei ihren Schneeräumungen ihren Schnee auf die 
Strasse oder auf den Gehweg schaufeln. Was diese Personen vermutlich nicht wissen: Das ist verboten. 
Der «eigene» Schnee ist auf der eigenen Parzelle zu deponieren.  
 
Bitte helfen Sie mit, den öffentlichen Raum sicherer zu machen. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis. 
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Steuererklärung 2020 
 
 
Der Versand der Steuererklärungen 2020 begann Ende Januar 2021. Steuerpflichtige Personen, die bis 
Ende Februar 2021 kein Steuerformular erhalten haben, sind verpflichtet, umgehend bei der Steuer-
verwaltung des Kantons Basel-Landschaft in Liestal ein solches zu verlangen. 
 
Abgabetermin für die ausgefüllte Steuererklärung ist der 31. März 2021. Allen Steuerpflichtigen wird  
automatisch eine stillschweigende Frist von 2 Monaten über die auf der Steuererklärung aufgedruckten 
Ersteinreichungsfrist hinaus gewährt. Eine weiter darüber hinausgehende Frist kann einfach und  
bequem auf der Internetseite www.steuern.bl.ch/Fristerstreckung elektronisch beantragt werden. 
 
Für ältere Personen ab 60 Jahren bietet die Pro Senectute Baselland einen Steuererklärungsdienst an. 
Für das Ausfüllen der Steuererklärung 2020 stellt die Kantonale Steuerverwaltung wiederum die  
Software EasyTax zur Verfügung. Diese ist unter www.steuern.bl.ch erhältlich. 
 
Erinnerung: Unterschrift/en auf Steuererklärungen 
Steuererklärungen sind unterzeichnet einzureichen. Die Unterschrift/en sind jeweils an den vor- 
gesehenen Stellen vorzunehmen. 
 
Tipps und Hinweise zur Steuererklärung 
Bitte verwenden Sie keine Büro- / Heftklammern, Klebezettel, Plastik- / Sichtmäppchen oder Ähnliches. 
Zur Schonung der Umwelt und zur Vereinfachung der elektronischen Weiterverarbeitung (Scanning) 
legen Sie die Unterlagen / Belege bitte «lose» in den Steuererklärungsbogen. 
 
Legen Sie der Steuererklärung die gleichen Belege bei, die auch Sie benötigen, um die Steuererklärung 
korrekt ausfüllen zu können.  
 
Weitere Informationen finden Sie unter www.steuern.bl.ch.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

½ A4-Seite 
Pro Senectute beider Basel 

 
 
 

Steuererklärung leicht gemacht 

Demnächst muss die Steuererklärung ausgefüllt werden. Wer mindestens 60 Jahre alt ist, kann 
diese Aufgabe auch an die ausgewiesenen und diskreten Fachleute von Pro Senectute beider 
Basel delegieren.  

Sie können zwischen drei Varianten wählen: 

 Sie senden alle Unterlagen für die Steuererklärung sowie eine Kopie der definitiven Veranlagung 
2019 per Post an Pro Senectute beider Basel, Steuererklärungen, Postfach, 4010 Basel. 
 

 Hausbesuch: Die Beraterinnen und Berater füllen die Steuererklärung bei Ihnen daheim aus. 
Selbstverständlich werden Schutzmassnahmen eingehalten. 
 

 Beratung: Sie füllen die Steuererklärung selbst aus, benötigen bei gewissen Themen aber eine 
Beratung. 

 
Der Service wird zu fairen Tarifen auf der Grundlage von Einkommen und Vermögen angeboten. 
 
Auskünfte und Anmeldung: 

Telefon 061 206 44 55  

Mo/Di/Do/Fr 9 –12 Uhr 

1. Februar bis 28. Mai 2021 
www.bb.prosenectute.ch/steuerflyer  
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Liebe Naturfreunde 
 

Eigentlich ist er nicht weit entfernt von uns. Nur ca. 20 km Flug und er wäre hier und könnte die 
bereits vor 33 Jahren speziell für ihn angefertigt und angebrachten Nistkästen in Seltisberg 
bewohnen. Doch es liegt nicht an diesen läppischen 20 km, sondern daran, dass er sich nur an 
einem für ihn geeigneten Lebensraum ansiedeln kann. Ohne hier den Begriff Lebensraum auf 
Nistplatz und Futter reduzieren zu wollen: Also dort, wo es nebst Nistmöglichkeiten auch Futter 
wie Insekten, Reptilien, Würmer und Kleinsäuger gibt. 
 

Die Rede ist vom Steinkauz, dem Vogel des Jahres 2021. Wir laden Sie herzlich dazu ein, hier 
Näheres über diesen aussergewöhnlichen Vogel zu erfahren: 
 

https://birdlife.ch/de/content/vogel-des-jahres-2021-steinkauz   und    www.nvseltisberg.ch 
 

Übrigens: Der erste „Vogel des Jahres“ war der Wandefalke und wurde 1971 in Deutschland 
gewählt. In Mitteleuropa war er damals praktisch ausgestorben: Ende der 1960er Jahre stellte 
man fest, dass das Insektizid DDT die Ursache für den Rückgang der Eierschalendicke (unter 
anderem) des Wanderfalken war und die Eier bei der Bebrütung zerbrachen. Wie das? Hier kurz 
und bündig (von unten nach oben lesen): 
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Brennholzbestellung 
 

Preise gültig für Winter 2020/2021 
 
Frisch ab Wald, grün    Getrocknet ab Holzschopf Bubendorf 
Preis pro Ster: Fr. 92.00    Preis pro Ster: Fr. 119.00 
 
Bestellung: Anzahl Ster: ………   Bestellung: Anzahl Ster: ……... 
 

  ungesägt (1 m)       ungesägt (1 m) 
 

        Zusatzleistungen pro Ster:            Zusatzleistungen pro Ster: 
  1 Schnitt (50 cm):   Fr. 22.00     1 Schnitt (50 cm):   Fr. 22.00 
  2 Schnitte (33 cm): Fr. 32.00     2 Schnitte (33 cm): Fr. 32.00 
  3 Schnitte (25 cm): Fr. 38.00     3 Schnitte (25 cm): Fr. 38.00 
  4 Schnitte (20 cm): Fr. 43.00     4 Schnitte (20 cm): Fr. 43.00 

         geliefert:    Fr. 28.00             geliefert:    Fr. 22.00 
          gespalten: Fr. 32.00             gespalten: Fr. 32.00 
 

 
 

 
Formular ausfüllen, unterschreiben und per Post an untenstehende Adresse senden. 

 
Sie können das Holz aber auch elektronisch über die neue Homepage der Bürgergemeinde  

www.buergergemeinde-seltisberg.ch unter der Rubrik "Holzbestellung" bestellen 
 
 
 
Vorname: …………………………….. 
 
Name:  …………………………….. 
 
Strasse/Nr.: …………………………….. 
 
PLZ/Ort: …………………………….. 
 
Telefon: …………………………….. 
 
Erreichbar: …………………………….. 
 
Datum: …………………………….. 
 
Unterschrift: …………………………….. 

Bürgergemeinde 
4411 Seltisberg 
 
Bündtenstrasse 3 

Forstwerkhof 
Weiherstrasse 11 
4416 Bubendorf 
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   Kirchenseite
Informationen der reformierten Kirchgemeinde Liestal-Seltisberg

Rosen und Schoggi für eine gerechtere Welt

Nein, die Corona-Krise ist keine Strafe Gottes 
für unseren Umgang mit der Schöpfung. 
Dennoch sollte uns die Corona-Pandemie 
dazu animieren, über Grundlegendes nach-
zudenken. Wie können wir uns für mehr 
Klimagerechtigkeit einsetzen? Was bedeutet 
Gerechtigkeit, wenn es um das Verteilen der 
Corona-Impfdosen geht – hier in der Schweiz 
und weltweit? Welche christlichen Werte 
sollten wir uns stärker auf die Fahne schrei-
ben, damit unsere Kinder und Kindeskinder 
eine Zukunft haben?

Die ökumenische Kampagne von Brot für 
alle und Fastenopfer ermuntert uns zur be-
wussten Auseinandersetzung mit solchen 
Fragestellungen in der aktuellen Jahreszeit, 
der Fasten- bzw. Passionszeit. Ein wertvoller 
Augen- und Herzöffner ist für mich Dorothee 
Sölles „Credo für die erde“ (siehe separates 
Fenster).

Doch nicht nur Nachdenken ist gefragt, son-
dern auch aktives Handeln. Sie können die 
Fastenkampagne auf verschiedene Arten tat-
kräftig unterstützen:

• Rosen und Schoggiverkauf: Am 20. 
März ist nationaler Aktionstag. Überall 
in der Schweiz – auch bei uns im Sted-
tli – werden Rosen und dieses Jahr neu 
auch Schoggi verkauft. Mit jeder Tafel 
Schokolade und mit jeder Rose unter-
stützen Sie Menschen in Ländern des 
Südens dabei, genügend Essen und eine 
Perspektive zu haben – Stück für Stück 
aus der Armut in ein würdiges Leben. 

• App „Give a Rose“: Mit dieser App kön-
nen Sie digitale Blumen mit einer lieben 
Grussbotschaft verschicken. Der Erlös 
kommt Bäuerinnen und Bauern in Guate-
mala zugute. Die App lässt sich gratis aufs 
Smartphone laden.

Ich wünsche Ihnen eine sinnvolle und erfüllte 
Fastenzeit!

Pfarrer Andreas Stooss

Credo für die erde
Ich glaube an gottes gute schöpfung die erde
sie ist heilig
gestern heute und morgen
Taste sie nicht an
sie gehört nicht dir
und keinem konzern
wir besitzen sie nicht wie ein ding
das man kauft benutzt und wegwirft
sie gehört einem anderen
Was könnten wir von gott wissen
ohne sie unsere mutter
wie könnten wir von gott reden
ohne die blumen die gott loben
ohne den wind und das wasser
die im rauschen von ihm erzählen
wie könnten wir gott lieben
ohne von unserer mutter
das hüten zu lernen und das bewahren
Ich glaube an gottes gute schöpfung die erde
sie ist für alle da nicht nur für die reichen
sie ist heilig
jedes einzelne blatt
das meer und das land
das licht und die finsternis
das geborenwerden und das sterben
alle singen das lied der erde
Lasst uns nicht einen tag leben
und sie vergessen
wir wollen ihren rhythmus bewahren
und ihr glück leuchten lassen
sie beschützen vor habsucht und herrschsucht
weil sie heilig ist
können wir suchtfrei werden
weil sie heilig ist
lernen wir das heilen
Ich glaube an gottes gute schöpfung die erde
sie ist heilig
gestern heute und morgen
Dorothee Sölle

Veranstaltungen
Wegen der Corona-Pandemie kann es 
weiterhin kurzfristig zu Änderungen und 
Absagen kommen. Bitte beachten Sie 
die Hinweise auf unserer Homepage.

Taizé-Andacht
Montag, 1. März, 19.00 Uhr
Stadtkirche Liestal

Seminarreihe
„Wohin mit der Angst?“
Dienstag, 2. März, 19.30 Uhr
Mittwoch, 3. März, 19.30 Uhr
Donnerstag, 4. März, 19.30 Uhr
Samstag, 6. März, 19.30 Uhr
Online per Zoom

Weltgebetstag
Freitag, 5. März, 19.00 Uhr
Stadtkirche Liestal

Abendfeier
Sonntag, 7. März, 18.00 Uhr
Stadtkirche Liestal

Singe mit de Chlyyne
Montag, 15. März
Wir verschicken die Lieder per E-Mail

Fyyre mit de Chlyyne
Dienstag, 23. März, 16.30 Uhr
Seltisberg

Ostertage
29. bis 31. März
Wir bieten ein digitales Programm an

Musikalische Passionsandachten
29. März bis 1. April
Stadtkirche Liestal

Auf dem Weg zu Ostern
Karwoche
Stationenweg durch Liestal

Gottesdienste
Sonntag, 07. März, 11.00 Uhr
Pfarrerin Evelyne Martin
Gottesdienst im Gemeindezentrum

Sonntag, 21. März, 11.00 Uhr
Pfarrer Andreas Stooss
Gottesdienst im Gemeindezentrum
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Rheinstrasse 20b, 4410 Liestal  -  Telefon 061 927 93 50  -  www.rkk-liestal.ch  -  pfarramt@rkk-liestal.ch 
Sekretariat: Marianne Meier-Herzog, Daisy Colonnello-Fesenmeyer 

Bubendorf  
Hersberg  
Lausen  
Liestal  
Lupsingen 
Ramlinsburg 
Seltisberg 
Ziefen 

Römisch-katholische Kirchgemeinde Liestal 

Pfarrei Bruder Klaus  

 Gottesdienste & Gebet  
 
Dienstag,  19.00 Uhr: Rosenkranz 
Mittwoch, 09.15 Uhr: Gottesdienst 
Donnerst., 18.00 Uhr: Gottesdienst ital. 
Freitag, 06.30 Uhr: Taizégebet 
Samstag, 18.00 Uhr: Gottesdienst 
Sonntag, 10.00 Uhr: Gottesdienst 

Spezielle Gottesdienste & Veranstaltungen 
Freitag, 05. März, 19 Uhr 
Weltgebetstag in der Stadtkirche Liestal  

Samstag, 6. März 18 h / Sonntag, 7. März 10 h 
Gottesdienste zum Krankensonntag zur Stärkung & 
Ermutigung für alle, die körperlich/seelisch leiden 
meditative Musik für Saxophon und Orgel 
Samstag, 13. März 18 h / Sonntag, 14. März 10 h 
Versöhnungsfeier mit hoffnungsvoller Musik zum 
Fastensonntag „Laetare“ 

Sonntag, 14. März, 20 Uhr 
ökum. Abendfeier in Ramlinsburg 
Freitag, 19. März, 18 Uhr 
IN RIchtung Auferstehung: Outdooranlass für Män-
ner in der Fastenzeit 
Freitag, 26. März, 19.30 Uhr 
Johannespassion mit den Basler Madrigalisten 
Samstag, 27. März, 11 & 15.30 Uhr 
Gottesdienste mit den Erstkommunionkindern zum 
Palmsonntag 

Sonntag, 28. März, 10 Uhr 
festlicher Familiengottesdienst zum Palmsonntag 

 WICHTIG !!! WICHTIG !!! WICHTIG 

WEITERHIN: Anmeldung für Gottesdienste erforderlich!  
Die Durchführung von Gottesdiensten und Anlässen ist 

abhängig von der Entwicklung der Corona-Lage.  
Bitte beachten Sie die aktuellen Angaben auf unserer 

Homepage www.rkk-liestal.ch. 

Geschichten zwischen Dürre und Flut 
Marie Theres Rogger vom Verein BibelErz 
erzählt eine biblische Geschichte auf 
Mundart. Sie entführt uns in eine Welt der 
Spannung zwischen Zuwenig und Zuviel. 
Beim Zuhören, uns Einfühlen und im mögli-
chen Austausch miteinander, kommen wir 
der Botschaft für uns heute auf die Spur. 
Voraussetzungen: Computer, Handy oder 
Tablet mit Internetanschluss, Emailadresse 
Bitte melden Sie sich per Email an, Sie er-
halten dann den Link zur Teilnahme 
(ZOOM) ebenfalls per Email: 
pfarramt@rkkliestal.ch 

Musikalisch auf dem Weg nach Ostern 

Die Fastenzeit hat als Ziel, sich auf das Wesentliche zu 
konzentrieren. Auch die Kirchenmusik soll sich in dieser 
Zeit zurücknehmen. Das derzeitige Verbot des Gemeinde-
gesangs verstärkt den Eindruck musikalischen Fastens 
noch. Doch trotz Zurückhaltung soll und will Musik aktiv 
mitgestalten. So sind dieses Jahr einzelne Wochenend-
gottesdienste mit besonderer musikalischer Gestaltung 
geplant. Einen ersten österlichen Vorgeschmack bietet 
dann der 4. Fastensonntag mit dem Namen „Laetare - 
Freue Dich!“, an dem Musik für Trompete, Gesang, Violine 
und Orgel erklingen wird. Der Liedgottesdienst am 5. Fas-
tensonntag wird musikalisch und textlich ganz einem Kir-
chenlied gewidmet sein. Und wie jedes Jahr wird es eine 
reichhaltige musikalische Gestaltung in der Karwoche 
und an den Ostertagen geben. Genauere Angaben kön-
nen Sie jeweils dem aktuellen „Kirche heute“ entnehmen. 

DIENSTAG 
23. März 
19.30-21 

Uhr 
online 

WhatsApp Fastenwegweiser—  
Begleiter durch die Fastenzeit 
Jeden Tag ab Aschermittwoch erhalten 
Sie auf Ihr Natel einen kleinen Impuls, ei-
ne kurze Geschichte, Gedicht, Sinn-
spruch oder eine Meditation, ein Foto 
oder Bild, fromm oder auch fröhlich, in-
spirierend und aktivierend. Wir freuen 
uns, wenn diese Anregungen Ihre Ge-
danken erfrischen, einen Raum der Stille 
und Kontemplation eröffnen oder Sie ein-
fach zum Schmunzeln bringen. Sie kön-
nen sich anmelden, indem Sie Ihre Natel-
nummer an ettlin@rkk-liestal.ch senden 
oder unter 076 709 04 78. 

Aktion Osterhase 
Alle kennen den beliebten Brauch des 
Weihnachtswichtelns. Warum nicht auch 
an Ostern wichteln und wie der Osterhase 
eine andere Person heimlich mit einem 
kleinen Geschenk überraschen, gerade in 
dieser kontaktarmen Coronazeit? Wie’s 
funktioniert, können Sie unter www.rkk-
liestal.ch nachlesen.  
Wichtig: Der Einsendeschluss für Ihre An-
meldung ist Montag, 1. März 2021.  

ANMELDUNG 
per Nach-

richt an  
076 709 04 78 



10

 

Anlässe und Veranstaltungen 2021 
 
 
März   
03.03.2021 19.00 Einwohnergemeindeversammlung

Gemeinderat 
 

Sporthalle Kaserne Liestal 

10.03.2021  Jahresversammlung 
Männerriege 
 

Auf unbestimmte Zeit verschoben 

23.03.2021 16.30 – 17.00 Fyyre mit de Chlyyne 
Ref. Kirche 
 

Gemeindezentrum 

Mai   
05.05.2021  Wir gestalten zusammen Garten-

kerzen 
Mosaikteam 
 

Schulhaus / Schulhausplatz 

13.05.2021 13.00 Banntag 
IG Dorfvereine 
 

Blockhaus Schweini 

Juni   
22.06.2021 19.30 Einwohnergemeindeversammlung

Gemeinderat 
 

Gemeindezentrum oder Mehr-
zweckhalle 

25.06.2021 19.30 Bürgergemeindeversammlung 
Bürgerrat 
 

Blockhaus Schweini 

 
 

Angaben ohne Gewähr 
 

Wir bieten Seltisberger Vereinen/Gruppen die Möglichkeit, ihre Veranstaltungen für die  
nächsten Monate, d.h. im Voraus im Amtsanzeiger der Gemeinde zu publizieren.  

Ihren Text reichen Sie bitte laufend schriftlich der Gemeindeverwaltung Seltisberg ein. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

½ A4-Seite 
Männerriege 
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Wer hilft und pflegt auch 
wenn Sie abgelegen wohnen?
Wir schenken Lebensqualität im gewohnten 
Umfeld.

Spitex Regio Liestal 
www.spitex-regio-liestal.ch 
Telefon 061 926 60 90

by Sara

Sara Fusco
Kosmetikerin

Kosmetik by Sara
Kirschbaumstrasse 16
4411 Seltisberg

079 746 93 27

info@kosmetikbysara.ch
kosmetikbysara.ch

Ihre Steuererklärung 
2020

wird prompt und sorgfältig 
erstellt von

Heinz Löw
Steuerberatung und

Treuhand GmbH

Schwarzackerstrasse 47
4411 Seltisberg

Tel. Bureau 061 911 81 11
löw-steuerberatung.ch

heinz.loew@gmx.ch
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➢ Förderung Biodiversität 

➢ Naturnahe Umgestaltung 

➢ Gartenunterhalt 

➢ Anpflanzung 

➢ Rückschnitt 

➢ und vieles mehr… 

Stephan Ankli, 079 848 53 54 

Lindenrainstrasse 17, 4206 Seewen 
www.stephansgartenparadies.ch 

New: Online Courses

Firmenkurse on Location

Private Intensive Courses

Einzel- & Gruppenunterricht

Reading & Talking

Konversation

EnglischunterrichtGartenarbeit 
ist unsere 
Leidenschaft.

30
JAHRE

Ulrich Briggen Gartenservice AG
Oberbiel 38, 4418 Reigoldswil
Telefon 061 941 17 89
www.briggen-gartenservice.ch

Fahrplan  Lupsingen
Mittwoch  13.00 – 14.15 Uhr 
Haltestelle Gemeindeverwaltung 

Unsere Dienstleistungen finden Sie unter:  
blkb.ch/mobilebank 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch. 
Telefon 061 925 94 94

Die Bank, die direkt  
vor Ihre Haustüre fährt.

Was versteht man  
unter mobilem  

Zahlungsverkehr?
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Basel 061 690 48 48  l  Liestal 061 921 46 46  l  rosenmund.ch

ROSENMUND
Sanitär  I  Heizung  I  Lüftung  I  Kälte 24 Std. Pikett

061 921 46 46

Prompt. Kompetent. Zuverlässig.

Impressum

Offizielles Publikationsorgan der Gemeinde Seltisberg

Gemeindeverwaltung Seltisberg
Liestalerstrasse 4, 4411 Seltisberg
061 911 99 11

Öffnungszeiten
Montag geschlossen  15.00 – 17.00 Uhr
Dienstag geschlossen 15.00 – 17.00 Uhr
Mittwoch 09.00 – 11.30 Uhr geschlossen
Donnerstag geschlossen 15.00 – 17.00 Uhr
Freitag 09.00 – 11.30 Uhr

Termine ausserhalb der Öffnungszeiten
nach telefonischer Vereinbarung. 

Redaktionsschluss für den Gemeindeanzeiger
jeweils am 15. des Monats, 12.00 Uhr
gemeindeanzeiger@seltisberg.ch 

Der Redaktionsschluss ist einzuhalten. 
Zu spät eingereichte Inserate und Publikationen werden 
nicht mehr berücksichtigt.

Inseratepreise
1/1 Seite CHF 200.–
1/2 Seite CHF 100.–
1/4 Seite CHF  50.–
50% Rabatt für Einwohnerinnen und Einwohner 
sowie Firmen von Seltisberg.

Information
Politische Berichte und Inserate sowie Leserbriefe  
werden nicht publiziert.
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LASER
präzise graviert

Viele weitere personalisierbare Produkte  
(z.B. Trinkflaschen) findest du unter 
regiodruck.ch/webshop

z.B. kleines

Znüniböxli
mit Bambusdeckel

personalisiert mit deinem Namen,  
diverse Sujets zur Auswahl. 
Ein ideales Ostergeschenk  
für Gross und Klein!


